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Hygiene-Konzept 
Stand: 05.05.2020 

 

1. Die Teilnahme an Gottesdiensten in beiden Neuberger Kirchen ist auf 20 Personen begrenzt. 

2. Im Eingangsbereich der Kirche wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

3. Die möglichen Sitzplätze sind durch Hinweiszettel (und das Auslegen der Gottesdienstblätter) 

markiert. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist gewährleistet. 

In der Kirche Ravolzhausen sind die Plätze 

in den Reihen von vorn so vergeben: 
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In der Kirche Rüdigheim sind die Plätze in 

den Reihen von vorn so vergeben: 
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Personen, die in einem Hausstand leben, können nebeneinandersitzen. In dieser Reihe kann dann 

keine weitere Person Platz nehmen. 

4. Eine Person aus dem Kirchenvorstand ist nach Plan für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen 

verantwortlich.  

4.1. Dazu gehört es insbesondere, die Wahrung des Abstands, das Betreten und Verlassen der 

Kirche und die Einnahme des Sitzplatzes zu beaufsichtigen. 

4.2. Bei Öffnung der Kirche wird der Behälter mit Desinfektionsmittel kontrolliert. 

4.3. Nach jedem Gottesdienst werden Türgriffe und Handläufe desinfiziert. 

4.4. Bei Schließung der Kirche wird der Behälter mit Desinfektionsmittel kontrolliert und ggf. für 

Nachschub gesorgt. 

5. Ein Aushang am Eingang der Kirche macht auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln aufmerksam.  

6. Die diensthabenden Mitglieder des Kirchenvorstands, die Organistin, die Küsterin und der Pfarrer 

(sofern er nicht liturgisch handelt) tragen Mund-Nasen-Masken. Den Gottesdienstbesuchern wir 

das Tragen der Mund-Nasen-Maske dringend empfohlen. 

7. Auf den gemeinsamen Gesang wird verzichtet. 

8. Der liturgische Ort ist in Ravolzhausen ausschließlich die Kanzel, in Rüdigheim der Platz vor dem 

Altar. Auf die Nutzung des Ansteckmikros wird verzichtet. 

9. Gottesdienstblätter werden an den markierten Sitzplätzen ausgelegt. 

10. Die Emporen sind geschlossen. Ausnahme: die Organistin. 

11. Auf Körperkontakt wird verzichtet. 

12. Die Kollekte wird am Ausgang kontaktlos gesammelt. 

 
 

 


